
 
 

Strahler-Patentgebühren 
auf dem Gebiet der Korporation Uri 

 
 

 

Jahrespatent 

 

- Korporationsbürger mit Wohnsitz im Kanton Fr. 120.00 

- Korporationsbürger mit Wohnsitz ausser Kanton Fr. 180.00 

- Schweizerbürger mit Wohnsitz im Kanton Fr. 200.00 

- Schweizerbürger mit Wohnsitz ausser Kanton Fr. 350.00 

- Ausländer Fr. 500.00 

- Berufsstrahler mit Wohnsitz im Kanton Fr. 1'000.00 

- Berufsstrahler mit Wohnsitz ausser Kanton Fr. 1'500.00 

 

 

Wochenpatent 

 

- Korporationsbürger Fr. 60.00 

- Schweizerbürger Fr. 100.00 

- Ausländer Fr. 120.00 

 

 

Tagespatent  

 

Gebühr Fr. 25.00 

 

 

 

• Jugendliche ab erfülltem 14. Altersjahr bis zum 18. Altersjahr haben die Hälfte der ordentlichen Patentgebühren zu bezahlen, 

ausgenommen davon ist die Tagespatentgebühr. 

 

• Wissenschaftliche Exkursionen, die keine Ausbeutung bezwecken, und Untersuchungen im Bereich der Geologie, Petrographie, und 

Mineralogie sind unentgeltlich. Die Bewilligung hierfür erteilt auf ein begründetes Gesuch hin der Engere Rat. Anzahl Tage, Personen und 

das Strahlgebiet müssen im Gesuch enthalten sein. Eine Befreiung ist in jedem Fall immer befristet. 


